
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

2129-8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (21. Juli 2009) 
 
 
Das  Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung der Förderung von 
Biokraftstoffen v. 15. Juli 2009, BGBl. I S. 1804, mit Wirkung vom 21. Juli 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 3  Begriffsbestimmungen 

(1)-(5a) … 
(6) Stand der Technik im Sinne dieses Geset-

zes ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die 
praktische Eignung einer Maßnahme zur Begren-
zung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, 
zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur 
Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfall-
entsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Ver-
minderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur 
Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus 
für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen 
lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Tech-
nik sind insbesondere die im Anhang aufgeführten 
Kriterien zu berücksichtigen. 

(7) … 
 
§ 37a  Mindestanteil von Biokraftstoff an der 
Gesamtmenge in Verkehr gebrachten Kraft-
stoffs 

(1) Wer gewerbsmäßig oder im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 4 des Energiesteuergesetzes vom 15. 
Juli 2006 (BGBl. I S. 1534) in der jeweils geltenden 
Fassung zu versteuernde Kraftstoffe (Otto- oder 
Dieselkraftstoff) in Verkehr bringt, hat sicherzustel-
len, dass die gesamte im Laufe eines Kalenderjah-
res in Verkehr gebrachte Menge Kraftstoffs nach 
Maßgabe von Absatz 3 einen Mindestanteil von 
Biokraftstoff enthält. Kraftstoff gilt mit dem Entste-
hen der Energiesteuer nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, 
§ 11 Abs. 6 Satz 1, § 14 Abs. 1 bis 3, § 15 Abs. 1 
oder Abs. 2, auch jeweils in Verbindung mit § 15 
Abs. 4, §§ 19, 22 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 oder 
Abs. 2 des Energiesteuergesetzes als in den Ver-
kehr gebracht. Die Abgabe von Otto und Diesel-
kraftstoff an die Bundeswehr zu Zwecken der Ver-
teidigung oder der Erfüllung zwischenstaatlicher 
Verpflichtungen gilt nicht als Inverkehrbringen im 
Sinne der Sätze 1 und 2. Dies gilt auch für den 
Erwerb von Otto- und Dieselkraftstoff durch die 
Bundeswehr zu einem in Satz 3 genannten Zweck. 

neu 
 
§ 3  Begriffsbestimmungen 

(1)-(5a) (unverändert) 
(6) Stand der Technik im Sinne dieses Geset-

zes ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die 
praktische Eignung einer Maßnahme zur Begren-
zung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, 
zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur 
Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfall-
entsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Ver-
minderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur 
Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus 
für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen 
lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Tech-
nik sind insbesondere die in der Anlage aufge-
führten Kriterien zu berücksichtigen. 

(7) (unverändert) 
 
§ 37a  Mindestanteil von Biokraftstoffen an der 
Gesamtmenge des in Verkehr gebrachten 
Kraftstoffs; Treibhausgasminderung 

(1) Wer gewerbsmäßig oder im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 4 des Energiesteuergesetzes zu ver-
steuernde Otto- oder Dieselkraftstoffe in Verkehr 
bringt, hat sicherzustellen, dass die gesamte im 
Laufe eines Kalenderjahres in Verkehr gebrachte 
Menge Kraftstoffs nach Maßgabe der Absätze 3 
und 3a einen Mindestanteil von Biokraftstoff ent-
hält. Kraftstoff gilt mit dem Entstehen der Energie-
steuer nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 11 Abs. 6 
Satz 1, § 15 Abs. 1 oder Abs. 2, auch jeweils in 
Verbindung mit § 15 Abs. 4, §§ 19, 22 Abs. 1 oder 
§ 23 Abs. 1 oder Abs. 2 des Energiesteuergeset-
zes als in den Verkehr gebracht. Die Abgabe von 
Otto und Dieselkraftstoff an die Bundeswehr zu 
Zwecken der Verteidigung oder der Erfüllung zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen gilt nicht als In-
verkehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2. Dies 
gilt auch für den Erwerb von Otto- und Dieselkraft-
stoff durch die Bundeswehr zu einem in Satz 3 
genannten Zweck. Der Bundeswehr gleichgestellt 
sind auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der 



 

 

    
 

Der Bundeswehr gleichgestellt sind auf Grund 
völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik 
Deutschland befindliche Truppen sowie Einrich-
tungen, die die Bundeswehr oder diese Truppen 
zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben einsetzt 
oder einsetzen. Die Abgabe von Kraftstoff im Ei-
gentum des Erdölbevorratungsverbandes auf 
Grund einer Freigabe nach § 30 Abs. 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 2, des Erdölbevorratungs-
gesetzes durch den Erdölbevorratungsverband, 
Mitglieder des Erdölbevorratungsverbandes oder 
Dritte sowie nachfolgende Abgaben gelten nicht 
als Inverkehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2. 
Dies gilt auch für die Abgabe von Kraftstoff in den 
in Satz 6 genannten Fällen im Rahmen von Dele-
gationen nach § 5 Abs. 2 des Erdölbevorratungs-
gesetzes durch Mitglieder des Erdölbevorratungs-
verbandes oder Dritte sowie für nachfolgende Ab-
gaben. Die Abgabe von Ausgleichsmengen an 
unterversorgte Unternehmen zum Versorgungs-
ausgleich im Sinne von § 1 Abs. 1 der Mineralöl-
ausgleichs-Verordnung vom 13. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2267), die zuletzt durch Artikel 49 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I 
S. 1956) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung gilt nicht als Inverkehrbringen im 
Sinne der Sätze 1 und 2. 

 
 
 
 
 
 
(2) Verpflichteter nach Absatz 1 Satz 1 und 2 ist 

der jeweilige Steuerschuldner im Sinne des Ener-
giesteuergesetzes. Abweichend von Satz 1 ist in 
den Fällen des § 7 Abs. 4 Satz 1 des Energiesteu-
ergesetzes der Dritte (Einlagerer) Verpflichteter. In 
den Fällen des § 14 Abs. 1 und 3 des Energie-
steuergesetzes gilt allein der Inhaber des abge-
benden Steuerlagers als Verpflichteter im Sinne 
vom Satz 1. In den Fällen des § 14 Abs. 2 des 
Energiesteuergesetzes gilt der Inhaber des emp-
fangenden Steuerlagers oder, sofern ein solches 
nicht existiert, der berechtigte Empfänger im Sinne 
von § 11 Abs. 3 des Energiesteuergesetzes als 
Verpflichteter im Sinne von Satz 1. In den Fällen 
des § 22 Abs. 1 des Energiesteuergesetzes gilt 
allein derjenige als Verpflichteter im Sinne von 
Satz 1, der eine der dort jeweils genannten Hand-
lungen zuerst vornimmt. 

(3) Verpflichtete nach Absatz 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit Absatz 2 (Verpflichtete), die Die-
selkraftstoff in Verkehr bringen, haben einen Anteil 
Dieselkraftstoff ersetzenden Biokraftstoffs von 

Bundesrepublik Deutschland befindliche Truppen 
sowie Einrichtungen, die die Bundeswehr oder 
diese Truppen zur Erfüllung ihrer jeweiligen Auf-
gaben einsetzt oder einsetzen. Die Abgabe von 
Kraftstoff im Eigentum des Erdölbevorratungsver-
bandes auf Grund einer Freigabe nach § 30 
Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, des Erd-
ölbevorratungsgesetzes durch den Erdölbevorra-
tungsverband, Mitglieder des Erdölbevorratungs-
verbandes oder Dritte sowie nachfolgende Abga-
ben gelten nicht als Inverkehrbringen im Sinne der 
Sätze 1 und 2. Dies gilt auch für die Abgabe von 
Kraftstoff in den in Satz 6 genannten Fällen im 
Rahmen von Delegationen nach § 5 Abs. 2 des 
Erdölbevorratungsgesetzes durch Mitglieder des 
Erdölbevorratungsverbandes oder Dritte sowie für 
nachfolgende Abgaben. Die Abgabe von Aus-
gleichsmengen an unterversorgte Unternehmen 
zum Versorgungsausgleich im Sinne von § 1 
Abs. 1 der Mineralölausgleichs-Verordnung vom 
13. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2267), die zuletzt 
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2000 (BGBl. I S. 1956) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gilt nicht als Inver-
kehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2. Ein In-
verkehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2 liegt 
ebenfalls nicht vor, wenn der Erdölbevorra-
tungsverband Kraftstoff aus seinem Eigentum 
abgibt und dieser Abgabe keine Rücklieferung 
am Abgabeort gegenüber steht oder er dafür 
Mineralölprodukte erwirbt, die nicht unter die 
Vorschrift des Satzes 1 fallen. Satz 9 gilt auch 
für die nachfolgenden Abgaben des Kraftstoffs. 

(2) Verpflichteter nach Absatz 1 Satz 1 und 2 ist 
der jeweilige Steuerschuldner im Sinne des Ener-
giesteuergesetzes. Abweichend von Satz 1 ist in 
den Fällen des § 7 Abs. 4 Satz 1 des Energiesteu-
ergesetzes der Dritte (Einlagerer) Verpflichteter. In 
den Fällen des § 22 Abs. 1 des Energiesteuerge-
setzes gilt allein derjenige als Verpflichteter im 
Sinne von Satz 1, der eine der dort jeweils ge-
nannten Handlungen zuerst vornimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Verpflichtete nach Absatz 1 Satz 1 und 2 in 

Verbindung mit Absatz 2 (Verpflichtete), die Die-
selkraftstoff in Verkehr bringen, haben bis zum 31. 
Dezember 2014 einen Anteil Dieselkraftstoff er-



 

 

    
 

mindestens 4,4 Prozent sicherzustellen. Verpflich-
tete, die Ottokraftstoff in Verkehr bringen, haben 
einen Anteil Ottokraftstoff ersetzenden Biokraft-
stoffs von mindestens 1,2 Prozent für das Jahr 
2007, von mindestens 2 Prozent für das Jahr 
2008, von mindestens 2,8 Prozent für das Jahr 
2009 und von mindestens 3,6 Prozent ab dem 
Jahr 2010 sicherzustellen. Unbeschadet der Sätze 
1 und 2 beträgt der Mindestanteil von Biokraftstoff 
an der Gesamtmenge Otto- und Dieselkraftstoffs, 
die von einem Verpflichteten in Verkehr gebracht 
wird, im Jahr 2009 6,25 Prozent, im Jahr 2010 
6,75 Prozent, im Jahr 2011 7,0 Prozent, im Jahr 
2012 7,25 Prozent, im Jahr 2013 7,5 Prozent, im 
Jahr 2014 7,75 Prozent und ab dem Jahr 2015 
8,0 Prozent. Satz 3 gilt entsprechend für Verpflich-
tete, die ausschließlich Ottokraftstoff oder aus-
schließlich Dieselkraftstoff in Verkehr bringen. Die 
Mindestanteile von Biokraftstoff beziehen sich in 
den Fällen der Sätze 1, 2 und 4 jeweils auf den 
Energiegehalt der Gesamtmenge Otto- oder Die-
selkraftstoffs zuzüglich des Biokraftstoffanteils, in 
den Fällen des Satzes 3 auf den Energiegehalt der 
Gesamtmenge Otto- und Dieselkraftstoffs zuzüg-
lich des Biokraftstoffanteils. Die Gesamtmengen 
nach Satz 5 sind um die Mengen zu berichtigen, 
für die eine Steuerentlastung nach § 47 Abs. 1 
Nr. 1 oder Nr. 2 des Energiesteuergesetzes ge-
währt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

setzenden Biokraftstoffs von mindestens 4,4 Pro-
zent sicherzustellen. Verpflichtete, die Ottokraft-
stoff in Verkehr bringen, haben einen Anteil Otto-
kraftstoff ersetzenden Biokraftstoffs von mindes-
tens 1,2 Prozent für das Jahr 2007, von mindes-
tens 2 Prozent für das Jahr 2008 und von mindes-
tens 2,8 Prozent jeweils für die Jahre 2009 bis 
2014 sicherzustellen. Unbeschadet der Sätze 1 
und 2 beträgt der Mindestanteil von Biokraftstoff an 
der Gesamtmenge Otto- und Dieselkraftstoffs, die 
von Verpflichteten in Verkehr gebracht wird, im 
Jahr 2009 5,25 Prozent und in den Jahren 2010 
bis 2014 jeweils 6,25 Prozent. Satz 3 gilt ent-
sprechend für Verpflichtete, die ausschließlich 
Ottokraftstoff oder ausschließlich Dieselkraftstoff in 
Verkehr bringen. Die Mindestanteile von Biokraft-
stoff beziehen sich in den Fällen der Sätze 1, 2 
und 4 jeweils auf den Energiegehalt der Gesamt-
menge Otto- oder Dieselkraftstoffs zuzüglich des 
Biokraftstoffanteils, in den Fällen des Satzes 3 auf 
den Energiegehalt der Gesamtmenge Otto- und 
Dieselkraftstoffs zuzüglich des Biokraftstoffanteils. 
Die Gesamtmengen nach Satz 5 sind um die Men-
gen zu berichtigen, für die eine Steuerentlastung 
nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 47 Abs. 1 
Nr. 1 oder Nr. 2 des Energiesteuergesetzes ge-
währt wurde. 

 
 
(3a) Verpflichtete im Sinne von Absatz 3 

Satz 1 und 2 haben ab dem Jahr 2015 einen 
Mindestanteil Otto- und Dieselkraftstoff erset-
zenden Biokraftstoffs in Verkehr zu bringen, 
durch den der Treibhausgasanteil der Ge-
samtmenge Otto- und Dieselkraftstoffs zuzüg-
lich des Otto- oder Dieselkraftstoff ersetzenden 
Biokraftstoffs stufenweise um folgende Quoten 
gesenkt wird: 

1. ab dem Jahr 2015 um 3 Prozent, 
2. ab dem Jahr 2017 um 4,5 Prozent und 
3. ab dem Jahr 2020 um 7 Prozent. 

Der Referenzwert, gegenüber dem die Treib-
hausgasminderung zu erfolgen hat, berechnet 
sich nach den CO2-Äquivalenten in Kilogramm 
pro Gigajoule der Gesamtmenge Otto- und Die-
selkraftstoffs und des Otto- und Dieselkraft-
stoff ersetzenden Biokraftstoffs. Dabei wird für 
Dieselkraftstoff ersetzende Biokraftstoffe das 
CO2-Äquivalent für Dieselkraftstoff und für Ot-
tokraftstoff ersetzende Biokraftstoffe das CO2-
Äquivalent für Ottokraftstoff zugrunde gelegt. 
Absatz 3 Satz 6 gilt entsprechend. Bei der Be-
rechnung der durch Biokraftstoffe erreichbaren 
Minderung des Treibhausgasanteils von Kraft-
stoff sind die bei der Herstellung des Biokraft-



 

 

    
 

 
 
(4) Der Mindestanteil von Biokraftstoff nach Ab-

satz 3 kann durch Beimischung zu Otto- oder Die-
selkraftstoff oder durch Inverkehrbringen reinen 
Biokraftstoffs sichergestellt werden. Die Erfüllung 
von Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit Absatz 3 kann durch Vertrag, der 
der Schriftform bedarf, auf einen Dritten übertra-
gen werden. Der Vertrag muss mengenmäßige 
Angaben zum Umfang der vom Dritten eingegan-
genen Verpflichtung sowie Angaben dazu enthal-
ten, für welchen Verpflichtungszeitraum und für 
welchen Kraftstoff die Übertragung gilt. Biokraft-
stoffmengen, die den nach Absatz 3 vorgeschrie-
benen Mindestanteil für ein bestimmtes Kalender-
jahr übersteigen und für die keine Steuerentlas-
tung nach § 50 Abs. 1 bis 5 des Energiesteuerge-
setzes beantragt wurde, werden auf Antrag auf 
den Mindestanteil des Folgejahres angerechnet. 
Dies gilt nicht, soweit Biokraftstoffmengen nach 
Satz 4 auf Grund von Angaben nach § 37c Abs. 1 
Satz 4 auf die nach den Sätzen 2 und 3 vertraglich 
übernommene Erfüllung von Verpflichtungen eines 
Verpflichteten angerechnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 37b  Begriffsbestimmung, Anforderungen an 
Biokraftstoffe 

Biokraftstoffe sind unbeschadet der Sätze 2 
bis 7 Energieerzeugnisse ausschließlich aus Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), geändert durch die 
Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419), 
in der jeweils geltenden Fassung. Energieerzeug-
nisse, die anteilig aus Biomasse hergestellt wer-
den, gelten in Höhe dieses Anteils als Biokraftstoff. 
Fettsäuremethylester (Biodiesel) gelten in vollem 
Umfang als Biokraftstoffe, wenn sie durch Vereste-
rung von pflanzlichen oder tierischen Ölen oder 
Fetten gewonnen werden, die selbst Biomasse im 

stoffs entstehenden Treibhausgase zu berück-
sichtigen. 

(4) Der Mindestanteil von Biokraftstoff nach den 
Absätzen 3 und 3a kann durch Beimischung zu 
Otto- oder Dieselkraftstoff, durch Inverkehrbringen 
reinen Biokraftstoffs oder im Fall von Absatz 3 
Satz 2 und 3 sowie im Fall von Absatz 3a durch 
Zumischung von Biomethan zu Erdgaskraft-
stoff sichergestellt werden, sofern das Biome-
than die Anforderungen für Erdgas nach § 6 
der Verordnung über die Beschaffenheit und 
die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstof-
fen in der jeweils geltenden Fassung erfüllt. Die 
Erfüllung von Verpflichtungen nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 3 und 3a 
kann durch Vertrag, der der Schriftform bedarf, auf 
einen Dritten übertragen werden. Der Vertrag 
muss mengenmäßige Angaben zum Umfang der 
vom Dritten eingegangenen Verpflichtung sowie 
Angaben dazu enthalten, für welchen Verpflich-
tungszeitraum und für welchen Kraftstoff die Über-
tragung gilt. Biokraftstoffmengen, die den nach 
den Absätzen 3 und 3a vorgeschriebenen Min-
destanteil für ein bestimmtes Kalenderjahr über-
steigen und für die keine Steuerentlastung nach
§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 des Energie-
steuergesetzes beantragt wurde, werden auf An-
trag auf den Mindestanteil des Folgejahres ange-
rechnet. Dies gilt nicht, soweit Biokraftstoffmengen 
nach Satz 4 auf Grund von Angaben nach § 37c 
Abs. 1 Satz 4 auf die nach den Sätzen 2 und 3 
vertraglich übernommene Erfüllung von Verpflich-
tungen eines Verpflichteten angerechnet werden. 
Ist nach Satz 2 die Erfüllung von Verpflichtun-
gen auf einen Dritten übertragen worden, kann 
der Dritte zur Erfüllung der von ihm vertraglich 
übernommenen Verpflichtungen keine Bio-
kraftstoffe verwenden, für die eine Steuerent-
lastung nach § 50 Abs. 1 Satz 8 des Energie-
steuergesetzes nicht gewährt wird. 
 
§ 37b  Begriffsbestimmung, Anforderungen an 
Biokraftstoffe 

Biokraftstoffe sind unbeschadet der Sätze 2 
bis 8 Energieerzeugnisse ausschließlich aus Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), geändert durch die 
Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419), 
in der jeweils geltenden Fassung. Energieerzeug-
nisse, die anteilig aus Biomasse hergestellt wer-
den, gelten in Höhe dieses Anteils als Biokraftstoff. 
Fettsäuremethylester (Biodiesel) gelten in vollem 
Umfang als Biokraftstoffe, wenn sie durch Vereste-
rung von pflanzlichen oder tierischen Ölen oder 
Fetten gewonnen werden, die selbst Biomasse im 



 

 

    
 

Sinne der Biomasseverordnung sind, und wenn 
ihre Eigenschaften mindestens den Anforderungen 
der DIN EN 14214 (Stand: November 2003) ent-
sprechen. Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, 
wenn es sich um Ethylalkohol ex Unterposition 
2207 10 00 der Kombinierten Nomenklatur nach 
§ 1 Abs. 4 des Energiesteuergesetzes mit einem 
Alkoholanteil von mindestens 99 Volumenprozent 
handelt und seine Eigenschaften mindestens den 
Anforderungen des Entwurfes der DIN EN 15376 
(Stand: Mai 2006) entsprechen. Für Energieer-
zeugnisse, die anteilig aus Bioethanol bestehen, 
gilt für den Bioethanolanteil Satz 4 sinngemäß. 
Pflanzenöl gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn 
seine Eigenschaften mindestens den Anforderun-
gen der Vornorm DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) 
entsprechen. Den Kraftstoffen nach den Sätzen 1 
bis 6 sind solche Kraftstoffe gleichgestellt, die ei-
ner anderen Norm oder technischen Spezifikation 
entsprechen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einer anderen Ver-
tragspartei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum in Kraft ist, soweit diese 
Normen oder technischen Spezifikationen mit den 
in den Sätzen 1 bis 6 genannten Normen überein-
stimmen und die ein gleichwertiges Niveau der 
Beschaffenheit für die gleichen klimatischen An-
forderungen sicherstellen. Biogene Öle, die in ei-
nem raffinerietechnischen Verfahren gemeinsam 
mit mineralölstämmigen Ölen hydriert werden, 
sowie Energieerzeugnisse mit einem Bioethanol-
anteil von weniger als 70 Volumenprozent, denen 
Bioethanol enthaltende Waren der Unterposition 
3824 90 99 der Kombinierten Nomenklatur zuge-
setzt werden, und Biogas werden nicht auf die 
Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 
Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 ange-
rechnet. Energieerzeugnisse im Sinne von Satz 1, 
die vollständig oder teilweise aus tierischen Ölen 
oder Fetten hergestellt werden, werden ab dem 
1. Januar 2012 nicht mehr auf die Erfüllung von 
Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 37a Abs. 3 angerechnet. Das 
Bundesministerium der Finanzen gibt den Ener-
giegehalt der verschiedenen Biokraftstoffe sowie 
Änderungen ihres Energiegehaltes bekannt. Die in 
den Sätzen 3, 4 und 6 genannten Normen, zu be-
ziehen beim Beuth-Verlag GmbH, Berlin, sind beim 
Deutschen Patent- und Markenamt archivmäßig 
gesichert niedergelegt. 
 
 
 
 
 

Sinne der Biomasseverordnung sind, und wenn 
ihre Eigenschaften mindestens den Anforderungen 
der DIN EN 14214 (Stand: November 2003) ent-
sprechen. Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, 
wenn es sich um Ethylalkohol ex Unterposition 
2207 10 00 der Kombinierten Nomenklatur im 
Sinne des § 1 Abs. 4 des Energiesteuergesetzes 
handelt und seine Eigenschaften mindestens den 
Anforderungen der DIN EN 15376, Ausgabe März 
2008, entsprechen. Für Energieerzeugnisse, die 
anteilig aus Bioethanol bestehen, gilt für den 
Bioethanolanteil Satz 4 sinngemäß. Pflanzenöl gilt 
nur dann als Biokraftstoff, wenn seine Eigenschaf-
ten mindestens den Anforderungen der Vornorm 
DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) entsprechen. 
Biomethan gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn 
es den Anforderungen für Erdgas nach § 6 der 
Verordnung über die Beschaffenheit und die 
Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen 
in der jeweils geltenden Fassung entspricht. 
Den Kraftstoffen nach den Sätzen 1 bis 7 sind 
solche Kraftstoffe gleichgestellt, die einer anderen 
Norm oder technischen Spezifikation entsprechen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einer anderen Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum in Kraft ist, soweit diese Normen oder 
technischen Spezifikationen mit den in den Sät-
zen 1 bis 7 genannten Normen übereinstimmen 
und die ein gleichwertiges Niveau der Beschaffen-
heit für die gleichen klimatischen Anforderungen 
sicherstellen. Biogene Öle, die in einem raffinerie-
technischen Verfahren gemeinsam mit mineralöl-
stämmigen Ölen hydriert werden, sowie Energie-
erzeugnisse mit einem Bioethanolanteil von weni-
ger als 70 Volumenprozent, denen Bioethanol 
enthaltende Waren der Unterposition 3824 90 99 
der Kombinierten Nomenklatur zugesetzt werden, 
werden nicht auf die Erfüllung von Verpflichtungen 
nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3 und 3a angerechnet. Biokraftstoffe, 
die bereits zuvor eine anderweitige direkte 
staatliche Förderung im In- oder Ausland erhal-
ten haben und für die keine Ausgleichsoder 
Antidumpingzölle erhoben wurden, oder Bio-
kraftstoffe, für die eine Steuerentlastung nach 
§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 47 Abs. 1 Nr. 1 
oder Nr. 2 des Energiesteuergesetzes gewährt 
wurde, werden nicht auf die Erfüllung von Ver-
pflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 37a Abs. 3 und 3a angerech-
net. Das Bundesministerium der Finanzen gibt 
die konkreten staatlichen Förderungen im Sin-
ne des Satzes 10, die zu einem Ausschluss aus 
der Anrechnung auf die Quotenerfüllung füh-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 37c  Mitteilungs- und Abgabepflichten 

(1) … 
(2) Soweit ein Verpflichteter einer Verpflichtung 

nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3 nicht nachkommt, setzt die zuständi-
ge Stelle für die nach dem Energiegehalt berech-
nete Fehlmenge Biokraftstoffs eine Abgabe fest. In 
den Fällen des § 37a Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, 
auch in Verbindung mit § 37a Abs. 3 Satz 4, be-
trägt die Höhe der Abgabe 19 Euro pro Gigajoule. 
In den Fällen des § 37a Abs. 3 Satz 2 beträgt die 
Höhe der Abgabe 43 Euro pro Gigajoule. In den 
Fällen des § 37a Abs. 3 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit § 37a Abs. 3 Satz 4, wird die Abgabe 
nicht für die Fehlmengen Biokraftstoffs festgesetzt, 
für die bereits nach Satz 2 oder Satz 3 eine Abga-
be festzusetzen ist. Soweit im Falle des § 37a Abs. 
4 Satz 2 der Dritte seine vertragliche Verpflichtung 
nicht erfüllt, setzt die zuständige Stelle die Abgabe 
gegen den Verpflichteten fest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ren, im Bundesanzeiger bekannt. Satz 10 gilt 
nicht für diejenigen Mengen von dort genann-
ten Energieerzeugnissen aus Bezugsverträgen, 
die Hersteller von Biodiesel sowie Verpflichtete 
vor dem 25. September 2008 abgeschlossen 
hatten und deren Nichtabnahme zudem zu ver-
traglich festgelegten finanziellen Belastungen 
für die Unternehmen führt. Energieerzeugnisse 
im Sinne von Satz 1, die vollständig oder teilweise 
aus tierischen Ölen oder Fetten hergestellt wer-
den, werden ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr 
auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a 
Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a 
Abs. 3 und 3a angerechnet. Das Bundesministeri-
um der Finanzen gibt den Energiegehalt der ver-
schiedenen Biokraftstoffe sowie Änderungen ihres 
Energiegehaltes bekannt. Die in den Sätzen 3, 4 
und 6 genannten Normen, zu beziehen beim 
Beuth-Verlag GmbH, Berlin, sind beim Deutschen 
Patent- und Markenamt archivmäßig gesichert 
niedergelegt. 
 
§ 37c  Mitteilungs- und Abgabepflichten 

(1) (unverändert) 
(2) Soweit ein Verpflichteter einer Verpflichtung 

nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3 und 3a nicht nachkommt, setzt die 
zuständige Stelle für die nach dem Energiegehalt 
berechnete Fehlmenge Biokraftstoffs eine Abgabe 
fest. In den Fällen des § 37a Abs. 3 Satz 1 oder 
Satz 3, auch in Verbindung mit § 37a Abs. 3 Satz 
4, beträgt die Höhe der Abgabe 19 Euro pro 
Gigajoule. In den Fällen des § 37a Abs. 3 Satz 2 
beträgt die Höhe der Abgabe 43 Euro pro 
Gigajoule. In den Fällen des § 37a Abs. 3 Satz 3, 
auch in Verbindung mit § 37a Abs. 3 Satz 4, wird 
die Abgabe nicht für die Fehlmengen Biokraftstoffs 
festgesetzt, für die bereits nach Satz 2 oder Satz 3 
eine Abgabe festzusetzen ist. In den Fällen des 
§ 37a Abs. 3a wird die Abgabe nach Satz 2 be-
rechnet unter der Annahme, dass die Treib-
hausgasminderung der Fehlmenge pro Ener-
gieeinheit so hoch gewesen wäre wie die 
durchschnittliche Treibhausgasminderung pro 
Energieeinheit aller Biokraftstoffe, die im Vor-
vorjahr in Deutschland zur Erfüllung von Ver-
pflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 37a Abs. 3 und ab dem Jahr 
2016 zur Erfüllung von Verpflichtungen nach 
§ 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3a in den Verkehr gebracht wurden. 
Soweit im Falle des § 37a Abs. 4 Satz 2 der Dritte 
seine vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt, setzt 
die zuständige Stelle die Abgabe gegen den Ver-
pflichteten fest. 



 

 

    
 

(3) Soweit der Verpflichtete der zuständigen 
Stelle die nach Absatz 1 Satz 1 und 3 erforderli-
chen Angaben nicht oder nicht ordnungsgemäß 
mitgeteilt hat, schätzt die zuständige Stelle die 
vom Verpflichteten im vorangegangenen Kalender-
jahr in Verkehr gebrachten Mengen Otto- oder 
Dieselkraftstoffs und Biokraftstoffs. Die Schätzung 
ist unwiderlegliche Basis für die Verpflichtung nach 
§ 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a 
Abs. 3. Die Schätzung unterbleibt, soweit der Ver-
pflichtete im Rahmen der Anhörung zum Festset-
zungsbescheid nach Absatz 2 Satz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 2 oder Satz 3 die Mittei-
lung nachholt. Soweit ein Dritter die nach Absatz 1 
Satz 4 erforderlichen Angaben nicht ordnungsge-
mäß mitgeteilt hat, geht die zuständige Stelle da-
von aus, dass der Dritte die von ihm eingegangene 
Verpflichtung nicht erfüllt hat. Satz 4 gilt nicht, so-
weit der Dritte im Rahmen der Anhörung zum 
Festsetzungsbescheid gegen den Verpflichteten 
nach Absatz 2 Satz 5 diese Mitteilung nachholt. 

 
 
(4)-(5) … 

 
§ 37d  Zuständige Stelle, Rechtsverordnungen 

(1) … 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 

Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates 

1. unter Berücksichtigung der technischen 
Entwicklung auch in Abweichung von § 37b 
Satz 1 bis 6 Erzeugnisse als Biokraftstoffe 
zu bestimmen oder in Abweichung von 
§ 37b Satz 1 bis 6 festzulegen, dass be-
stimmte Erzeugnisse nicht oder nicht mehr 
in vollem Umfang als Biokraftstoffe gelten 
oder die Anrechenbarkeit von biogenen 
Ölen im Sinne von § 37b Satz 8 auf die Er-
füllung dort genannter Verpflichtungen ab-
weichend von dieser Vorschrift zu regeln, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. zu bestimmen, dass der mengenmäßige An-
teil eines bestimmten Biokraftstoffs nach 

(3) Soweit der Verpflichtete der zuständigen 
Stelle die nach Absatz 1 Satz 1 und 3 erforderli-
chen Angaben nicht oder nicht ordnungsgemäß 
mitgeteilt hat, schätzt die zuständige Stelle die 
vom Verpflichteten im vorangegangenen Kalender-
jahr in Verkehr gebrachten Mengen Otto- oder 
Dieselkraftstoffs und Biokraftstoffs sowie ab dem 
Jahr 2015 auch die Treibhausgasminderung. 
Die Schätzung ist unwiderlegliche Basis für die 
Verpflichtung nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 37a Abs. 3 und 3a. Die Schät-
zung unterbleibt, soweit der Verpflichtete im Rah-
men der Anhörung zum Festsetzungsbescheid 
nach Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 
Satz 2, 3 oder Satz 5 die Mitteilung nachholt. So-
weit ein Dritter die nach Absatz 1 Satz 4 erforderli-
chen Angaben nicht ordnungsgemäß mitgeteilt hat, 
geht die zuständige Stelle davon aus, dass der 
Dritte die von ihm eingegangene Verpflichtung 
nicht erfüllt hat. Satz 4 gilt nicht, soweit der Dritte 
im Rahmen der Anhörung zum Festsetzungsbe-
scheid gegen den Verpflichteten nach Absatz 2 
Satz 6 diese Mitteilung nachholt. 

(4)-(5) … 
 
§ 37d  Zuständige Stelle, Rechtsverordnungen 

(1) (unverändert) 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 

Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates 

1. unter Berücksichtigung der technischen 
Entwicklung 
a) auch in Abweichung von § 37b Satz 1 

bis 7 Erzeugnisse als Biokraftstoffe zu 
bestimmen und 

b) in Abweichung von § 37b Satz 1 bis 7 
festzulegen, dass bestimmte Erzeug-
nisse nicht oder nicht mehr in vollem 
Umfang als Biokraftstoffe gelten, und 

c) die Anrechenbarkeit von biogenen 
Ölen im Sinne von § 37b Satz 9 auf die 
Erfüllung dort genannter Verpflich-
tungen abweichend von dieser Vor-
schrift zu regeln, soweit landwirt-
schaftliche Rohstoffe, die bei der Her-
stellung von biogenen Ölen verwendet 
werden sollen, nachhaltig erzeugt 
worden sind, und 

d) die Anrechenbarkeit von Biomethan 
im Sinne von § 37b Satz 7 auf die Er-
füllung dort genannter Verpflichtun-
gen zu konkretisieren, 

2. zu bestimmen, dass der mengenmäßige An-
teil eines bestimmten Biokraftstoffs nach 



 

 

    
 

Nummer 1 oder § 37b Satz 1 bis 7 am Ge-
samtkraftstoffabsatz im Rahmen der Erfül-
lung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 
Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 
nach Maßgabe einer Multiplikation der tat-
sächlich in Verkehr gebrachten Menge des 
jeweiligen Biokraftstoffs mit einem bestimm-
ten Rechenfaktor zu berechnen ist, der unter 
Berücksichtigung der Treibhausgasbilanz 
des jeweiligen Biokraftstoffs festzulegen ist, 

3. vorzuschreiben, dass Biokraftstoffe nur dann 
auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach 
§ 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3 angerechnet werden, wenn bei 
der Erzeugung der eingesetzten Biomasse 
nachweislich bestimmte Anforderungen an 
eine nachhaltige Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher Flächen oder bestimmte Anfor-
derungen zum Schutz natürlicher Lebens-
räume erfüllt werden oder wenn Biokraftstof-
fe ein bestimmtes CO2-Verminderungspo-
tenzial aufweisen, 

4. … 
5. die Höhe der Abgabe nach § 37c Abs. 2 

Satz 2 oder Satz 3 zu ändern, um im Falle 
von Änderungen des Preisniveaus für Kraft-
stoffe eine vergleichbare wirtschaftliche Be-
lastung aller Verpflichteten sicherzustellen. 

 
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird 

ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates nähere Bestimmungen zur 
Durchführung der §§ 37a bis 37c sowie der auf 
Absatz 2 beruhenden Rechtsverordnungen zu 
erlassen und darin insbesondere 

1. … 
2. die erforderlichen Nachweise und die Über-

wachung der Einhaltung der Anforderungen 
an Biokraftstoffe sowie die hierfür erforderli-
chen Probenahmen näher zu regeln. 

 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 

Nummer 1 oder § 37b Satz 1 bis 8 am Ge-
samtkraftstoffabsatz im Rahmen der Erfül-
lung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 
Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 
nach Maßgabe einer Multiplikation der tat-
sächlich in Verkehr gebrachten Menge des 
jeweiligen Biokraftstoffs mit einem bestimm-
ten Rechenfaktor zu berechnen ist, der unter 
Berücksichtigung der Treibhausgasbilanz 
des jeweiligen Biokraftstoffs festzulegen ist, 

3. vorzuschreiben, dass Biokraftstoffe nur dann 
auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach 
§ 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3 und 3a angerechnet werden, 
wenn bei der Erzeugung der eingesetzten 
Biomasse nachweislich bestimmte ökologi-
sche und soziale Anforderungen an eine 
nachhaltige Produktion der Biomasse so-
wie zum Schutz natürlicher Lebensräume 
erfüllt werden und wenn der Biokraftstoff 
eine bestimmte Treibhausgasminderung 
aufweist, 

4. (unverändert) s 
5. die Höhe der Abgabe nach § 37c Abs. 2 

Satz 2, 3 oder Satz 5 zu ändern, um im Fal-
le von Änderungen des Preisniveaus für 
Kraftstoffe eine vergleichbare wirtschaftliche 
Belastung aller Verpflichteten sicherzustel-
len. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates nähere Bestimmungen zur 
Durchführung der §§ 37a bis 37c sowie der auf 
Absatz 2 beruhenden Rechtsverordnungen zu 
erlassen und darin insbesondere 

1. … 
2. die erforderlichen Nachweise und die Über-

wachung der Einhaltung der Anforderungen 
an Biokraftstoffe sowie die hierfür erforderli-
chen Probenahmen näher zu regeln, 

3. zu bestimmen, dass das Entstehen von 
Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 
und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 und 
3a an das Inverkehrbringen einer be-
stimmten Mindestmenge an Kraftstoff 
geknüpft wird. 

 
§ 37e  Gebühren und Auslagen; Verordnungs-
ermächtigung 

(1) Für Amtshandlungen, die auf Rechtsver-
ordnungen auf der Grundlage des § 37d Abs. 2 
Nr. 3 und 4 beruhen und die in Zusammenhang 
mit der Anerkennung von Systemen oder mit 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 

… 
 

der Anerkennung und Überwachung einer un-
abhängigen Kontrollstelle stehen, werden zur 
Deckung des Verwaltungsaufwands Gebühren 
und Auslagen erhoben. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit und dem Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die gebühren-
pflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze 
zu bestimmen und dabei feste Sätze, auch in 
Form von Zeitgebühren oder Rahmensätzen, 
vorzusehen. In der Rechtsverordnung kann die 
Erstattung von Auslagen auch abweichend 
vom Verwaltungskostengesetz geregelt wer-
den. 
 
§ 37f  Pflichten der Bundesregierung 

(1) Die Bundesregierung berichtet dem 
Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 
2011 unter Berücksichtigung der Aspekte der 
Nachhaltigkeit über die Entwicklung der Treib-
hausgasminderung der Biokraftstoffe und über 
die Biomassepotenziale; die Bundesregierung 
empfiehlt, soweit erforderlich, eine Anpassung 
der in § 37a Abs. 3a Satz 1 genannten Quoten. 
Die Bundesregierung prüft bis zum 31. Dezem-
ber 2011, ob auf Grund der bis dahin auf dem 
Kraftstoffmarkt befindlichen Biomethan-
Mengen über die in § 37a Abs. 4 getroffene 
Regelung hinaus weitere Maßnahmen zu er-
greifen sind. 

(2) Die Bundesregierung legt dem Deut-
schen Bundestag sowie dem Bundesrat regel-
mäßig im Abstand von vier Jahren, erstmalig 
am 1. Juli 2012, einen Bericht über die Umset-
zung und Effekte einer Rechtsverordnung zu 
den in § 37d Abs. 2 Nr. 3 genannten Anforde-
rungen vor, damit die Förderung von Biokraft-
stoffen nicht zu negativen ökologischen oder 
sozialen Effekten führt. 
 
 
Anlage (zu § 3 Abs. 6) 

(unverändert) 
 

 
 


